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Wendung wissenschaftlich-technischer Ergebnisse zu sen
ken. Dazu ist die Ausarbeitung und Anwendung von 
Normen und Normativen der Wasserentnahme und des 
Wasserbedarfes an Trinkwasser für Produktionszwecke 
und an Brauchwasser weiterzuentwickeln und durchzu
setzen.

b) die Abwasserbehandlung unter Nutzung der neuesten 
Ergebnisse von Wissenschaft und Technik zur Sicherung 
der mehrfachen Nutzung der Gewässer und unter Be
rücksichtigung der Erfordernisse der Landeskultur auf 
der Grundlage der durch die Betriebe und Einrichtungen 
der Wasserwirtschaft vorgegebenen Grenzwerte der Ab
wassereinleitung und der Bedingungen und Auflagen;

c) den effektiven Einsatz der vorhandenen und geplanten 
Grundfonds zur Sicherung einer rationellen Bewirtschaf
tung des Wassers und der Senkung des gesellschaftlichen 
Aufwandes bei der Wasserentnahme und Abwasserbe
handlung;

d) die Analyse der wasserwirtschaftlichen Bedingungen des 
Betriebes zur Sicherung der betrieblichen Wasserver
sorgung und Abwasserbehandlung auch unter extremen 
hydrologischen Bedingungen;

e) die Durchsetzung der Erfordernisse wirtschaftlicher Was
sernutzung und der Senkung des Wasserbedarfes sowie 
der Abwasserbehandlung entsprechend den unterschied
lichen Standortbedingungen bei der Forschung und Ent
wicklung, beim Import und beim Einsatz neuer Produk
tionsverfahren ;

f) die Stimulierung der wirtschaftlichen Wasserverwen
dung und der Abwasserbehandlung im Betrieb durch 
Einbeziehung wasserwirtschaftlicher und ökonomischer 
Kennzahlen in den sozialistischen Wettbewerb und Or
ganisation der Bewegung um den Titel „Wasserwirt
schaftlich vorbildlich arbeitender Betrieb“;

g) die Anleitung und Kontrolle der nachgeordneten Organe, 
Betriebe Und Einrichtungen bei der Durchsetzung der 
den Rechtsvorschriften entsprechenden betrieblichen Ge
wässernutzung sowie der Einhaltung und Unterbietung 
der vorgegebenen Normative und Kennziffern für 
die wirtschaftliche Wasserverwendung und der Grenz
werte und Bedingungen für die Behandlung und Ein
leitung der Abwässer.

§3
(1) Zur Unterstützung der Leiter der Betriebe bei der Wahr

nehmung der Aufgaben der betrieblichen Wasserwirtschaft 
sind in den Betrieben Wasserbeauftragte einzusetzen, deren 
Stellung und Verantwortung im § 49 der Ersten Durchfüh
rungsverordnung vom 17. April 1963 zum Gesetz über den 
Schutz, die Nutzung und die Instandhaltung der Gewässer 
und den Schutz vor Hochwassergefahren — Wassergesetz — 
(GBl. II Nr. 43 S. 281) festgelegt ist.

(2) Zur Senkung des spezifischen Wasserbedarfes und zur 
Reinhaltung der Gewässer nehmen die Wasserbeauftragten 
insbesondere folgende Aufgaben in Zusammenarbeit mit den 
Betrieben und Einrichtungen der Wasserwirtschaft wahr:

a) Mitwirkung bei der Ausarbeitung der langfristigen Ent
wicklungskonzeptionen des Betriebes zur Sicherung der 
vorausschauenden Ermittlung der prognostischen und 
perspektivischen Entwicklung des Bedarfes an Trink- 
und Brauchwasser sowie des Abwasseranfalls;

b) Mitwirkung bei der Vorbereitung von Intensivierungs
und Rationalisierungsmaßnahmen, insbesondere von Ge
meinschaftsanlagen zur Wassergewinnung, -aufbereitung 
und -Verteilung sowie der Abwasser- und Schlammbe
handlung. Ausarbeitung von Aufgabenstellungen für er
forderliche objektbezogene Forschung und Entwicklung;

c) Mitwirkung bei der Ausarbeitung der Fünfjahr- und 
Jahresvolkswirtschaftspläne zur Sicherung der Auf
nahme der Aufgaben der Betriebswasserwirtschaft, An

leitung und Kontrolle der Vorbereitung, Durchführung 
und Abrechnung der betriebswasserwirtschaftlichen 
Maßnahmen;

d) Anleitung und Kontrolle der Aufstellung bzw. der Ver
vollständigung, der betrieblichen Wasser- und Abwasser
kartei entsprechend der Anordnung vom 28. November 
1974 über die Rahmenrichtlinie für die Jahresplanung 
der Betriebe und Kombinate der Industrie und des Bau
wesens — Rahmenrichtlinie — (Sonderdruck Nr. 780 des 
Gesetzblattes);

e) Anleitung und Kontrolle der Messung der Wasserent
nahme aus dem Grund- und Oberflächenwasser und den 
zentralen Versorgungsnetzen getrennt nach dem Ver
wendungszweck sowie der Abwassereinleitung. Siche
rung der Dokumentation dieser Daten als Grundlage 
der Analyse der betriebswasserwirtschaftlichen Bedin
gungen und zur Ermittlung wissenschaftlich begründeter 
Kennziffern und Normative des Wasserbedarfes, der 
wirtschaftlichen Wasserverwendung und der Abwasser
behandlung;

f) Ausarbeitung einer Jahresanalyse der Betriebswasser
wirtschaft als Nachweis der wirtschaftlichen Wasserver
wendung und der Abwasserbehandlung;

g) Verallgemeinerung der Erfahrungen der Besten aus ver
gleichbaren Betrieben und Einrichtungen.

§4
(1) Die zentralen Staatsorgane arbeiten bei der Lösung ihrer 

wasserwirtschaftlichen Aufgaben eng mit dem Ministerium 
für Umweltschutz und Wasserwirtschaft zusammen. Sie leiten 
und kontrollieren die Erfüllung der Aufgaben der wirtschaft
lichen Wasserverwendung und Abwasserbehandlung der 
WB, Kombinate, Betriebe und Einrichtungen ihrer Bereiche.

(2) Die WB, Kombinate, Betriebe, Einrichtungen, Genos
senschaften und deren kooperativen Einrichtungen arbeiten 
bei der Lösung ihrer wasserwirtschaftlichen Aufgaben und 
Probleme eng mit den zuständigen Wasserwirtschaftsdirek
tionen und deren Oberflußmeistereien zusammen.

(3) Die Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktions- und 
Projektierungseinrichtungen der wassernutzenden Bereiche 
der Volkswirtschaft arbeiten in sozialistischer Gemeinschafts
arbeit eng mit dem Institut für Wasserwirtschaft, dem VEB 
Projektierung Wasserwirtschaft und den Wasserwirtschafts
direktionen zur Sicherung des notwendigen wissenschaftlich- 
technischen Vorlaufes, zur Entwicklung und Einführung was
sersparender bzw. wasserloser Technologien und der effekti
ven Abwasserbehandlung zusammen.

§5
In Anerkennung vorbildlicher Leistungen auf dem Gebiet 

der betrieblichen Wasserversorgung und Abwasserbehandlung 
können Kombinate, Betriebe, Genossenschaften und Einrich
tungen mit der Urkunde des Ministers für Umweltschutz und 
Wasserwirtschaft als

„Wasserwirtschaftlich vorbildlich arbeitender Betrieb“ 
ausgezeichnet werden. Zur Auszeichnung als „Wasserwirt
schaftlich vorbildlich arbeitender Betrieb“ gilt die in der 
Anlage festgelegte Ordnung.

/

§6
(1) Das Ministerium für Umweltschutz utid Wasserwirt

schaft ist verantwortlich für die Ausübung der Gewässerauf
sicht zur Sicherung eines rationellen Einsatzes von Wasser 
durch die wassernutzenden Bereiche der Volkswirtschaft, für 
die Erarbeitung und Verwirklichung von Vorschlägen zur 
effektiven Nutzung der in den verschiedenen Bereichen der 
Volkswirtschaft vorhandenen wasserwirtschaftlichen Grund
fonds und zur Schaffung von Gemeinschaftsanlagen der Was
serversorgung und Abwasserbehandlung. Dazu sichert es:


